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63. Jahrgang - Nr. 2 

8. Juli 2011

Die Sieger der österr. Meisterschaft für Forstfacharbeiter am
2. Juli in Innsbruck: Staatsmeister wurde Robert Leichtfried
vor �arald Umgeher �beide Niederösterreich�. Dritter wurde
Simon Mayr aus Tirol. Die Mannschaftswertung gewann
Niederösterreich vor Tirol und Vorarlberg.

Salzburg war mit der Mannschaft: Simon Schiefer, Adam
Schneider und Andreas �aym �von links nach rechts� in
Innsbruck vertreten. Adam Schneider wurde in der Einzel-
wertung 15. von insgesamt 28 Teilnehmern.
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125. Vollversammlung der Landarbeiterkammer

Am 26. Mai 2011 fand im Jagd-
zentrum Stegenwald in Tenneck
die 125. Vollversammlung der
Landarbeiterkammer für Salzburg
statt. Neben der fast vollständig
anwesenden Vollversammlung (le-
diglich ein Kammerrat musste sich
entschuldigen) konnte Präsident
Thomas Zanner als Vertreter der
Aufsichtsbehörde Herrn Dr. Josef
Guggenberger (Foto rechts oben)
herzlich willkommen heißen.
Wie gewohnt erstattete unser
Präsident einen umfassenden
Bericht.
Thomas Zanner an die anwesen-
den Mitglieder der 125.  Vollver-
sammlung: „In den letzten
Monaten haben uns vor allem fol-
gende Themen beschäftigt:

Kollektivvertrags-
verhandlungen 2011

Auch im heurigen Jahr konnten
die vier in Salzburg abgeschlosse-
nen Kollektivverträge erneuert
werden.  Die Verhandlungen wa-
ren nicht einfach, jedoch nicht so
schwierig wie im Vorjahr.
• Der Käser-KV orientiert sich wie
bisher am Abschluss des gewerb-
lichen Molkerei-KV. 
Das Ergebnis war 2,00 % Lohner-
höhung ab 1. Jänner 2011.
Zusätzlich neu: 
Lehrlinge erhalten bei positivem
Lehrabschluss eine einmalige

Prämie in der Höhe von   € 150,--.
• Der Gärtner-KV wurde am 25.
Jänner 2011 verhandelt.
Ergebnis: 2,10 % Lohnerhöhung
ab 1. Jänner 2011!
Positiv ist die Anpassung bei den
Lehrlingen. Die Erhöhung beträgt
im Schnitt ca. 3,65 % (unter-
schiedlich nach Lehrjahr).
• Der Maschinenring-KV und der
Land- und Forstwirtschaftliche KV
wurden am  31. Jänner 2011 ver-
handelt: 
Das Ergebnis bei beiden Kollektiv-
verträgen: 2,20 % Erhöhung ab 1.
Jänner 2011.
Angesichts der Steigerung des
Verbraucherpreisindex für 2010
von 1,5% kein schlechtes Ergeb-
nis. Die jetzige Entwicklung des
Verbraucherpreisindexes (VPI) von
ca. 3% seit Jahresbeginn überholt

jedoch die Erhöhung.
Zum Vergleich andere wichtige
Kollektivverträge im Bereich der
Land- und Forstwirtschaft:
ÖBf-AG (Arbeiter und Angestellte):
+ 2,3% ab 1. Jänner 2011.
Mantelvertrag für Privatforste:
+ 2,1% ab 1. Jänner 2011
Gutsangestellte: 
+ 2,2% ab 1. Mai 2011

Kompetenzänderung
Landarbeitsgesetz

Es herrscht schon lange Unbe-ha-
gen über Abschreibarbeiten bei
der Ausführungsgesetzgebung
(Landtag). Derzeit gilt für das
Landarbeitsrecht eine Kompetenz
nach Art. 12 Bundes-Verfassungs-
gesetz. Das heißt, dass der Bund
das Grundsatzgesetz (Landarbeits-
gesetz) erlässt und die Bundes-
länder diese Grundsätze in die
Landarbeitsordnung (Landes-
gesetz) zu transferieren haben.
Dabei kommt es zu vielen
„Abschreibarbeiten“. Auch die
Vollziehung des Gesetzes kommt
dem Land zu.
Jetzt gibt es eine Initiative des
Bundesministeriums für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz,
die das Landarbeitsrecht als
Kompetenz des Art. 11 B-VG
(Gesetzgebung Bund – Vollziehung
Land) einrichten soll. Die
Befassung der Landesgesetz-
gebung würde dabei entfallen. 
Die Landarbeiterkammern sind nur
dafür, wenn gleichzeitig eine
Neudefinition des „Land- und forst-
wirtschaftlichen Gebietes“ erfolgt,
wie es von uns schon seit
Längerem gefordert wird. 
Landesrat Eisl wurde in einem
Gespräch bei uns in der Kammer
darüber informiert und ersucht,
dies bei der Landesagrarreferen-
tenkonferenz zu befürworten.

Lohn- und Sozialdumping-
Bekämpfungsgesetz

Aus Anlass der Öffnung des
Arbeitsmarktes in Österreich für
Angehörige der osteuropäischen
Staaten, ausgenommen Rumänien
und Bulgarien, hat der Bund das

Offene Fragen ?
Die Antwort erhalten Sie von ihrer
Salzburger Landarbeiterkammer
unter der Telefonnummer: 

(0662) - 871 232
bzw. auch per E-Mail unter:

landarbeiterkammer@lak-sbg.at

Homepage:
www.landarbeiterkammer.at

\salzburg
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Lohn- und Sozialdumping-Bekämpf-
ungsgesetz (LSDB-G), BGBl I, Nr
24/2011 mit Wirksamkeit 1. Mai
2011 beschlossen. Dieses Gesetz
ist per Verfassungsbestimmung
auch auf in der Land- und
Forstwirtschaft eingesetzte Dienst-
nehmer anzuwenden. Enthalten ist
auch eine einfachgesetzliche Än-
derung des Landarbeitsgesetzes,
welche in die Salzburger Landar-
beitsordnung zu transferieren ist.
• Wie der Name schon sagt, geht
es dabei um die Verhinderung von
Lohn- und Sozialdumping. 
Bei strenger Strafdrohung muss
Dienstnehmern, auch solchen, die
bei ausländischen Arbeitgebern
beschäftigt sind und in Österreich
arbeiten, oder nach Österreich ent-
sandt werden, das kollektivver-
tragliche Mindestentgelt bezahlt
werden.
Um auch den Dienstnehmerinnen
und Dienstnehmern in der Land-
und Forstwirtschaft diesen Schutz
angedeihen zu lassen und auch
um faire Wettbewerbsbeding-
ungen unter den Unternehmen
(Arbeitgebern) zu gewährleisten,
ist eine rasche Umsetzung in der
Salzburger Landarbeitsordnung
notwendig. 

Lohnstandards geht, ein Unter-
laufen wirkt sich zum Nachteil von
uns allen aus.  

Salzburger
Landarbeitsordnung

Zur Umsetzung in die LArbO ste-
hen zudem noch die Landarbeits-
gesetz-Novellen an, welche in ei-
nem umgesetzt werden könnten: 
• BGBl I Nr 29/2010: 
Anpassung an Insolvenzordnung.
• BGBl I Nr 93/2010: 
Betriebliche Mitarbeitervorsorge,
Dienstnehmerschutz, Wahlrecht
zum Betriebsrat, Hemmung von
Verfallsfristen etc.
• BGBl I Nr 101/2010: 
Betriebsverfassung, Anfechtung
von Kündigungen.

ÖBf-AG: Zusammenlegung
der Forsttechnikbetriebe

Ursprünglich wurde versichert,
dass sich im Großen und Ganzen
für die betroffenen Dienstnehmer-
innen und Dienstnehmer mit
Ausnahme des Betriebssitzes in
Steinkogl/Ebensee nichts ändern
werde. Plötzlich gab es jedoch die
Ankündigung, dass alle Dienst-
nehmer in Steinkogl und damit bei
der OÖ Gebietskrankenkasse an-
gemeldet würden. 

Ein Schreiben an die zuständige
Fachabteilung beim Amt der
Salzburger Landesregierung und
an Landesrat Eisl ist seitens der
Landarbeiterkammer bereits er-
folgt.
Für die heutige Vollversammlung
wäre eine Information durch die
Finanzpolizei (früher KIAB –
Kontrolle der illegalen Ausländer-
beschäftigung) vorgesehen gewe-
sen. Sie kann aber von der Finanz-
polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht
gewährt  werden, da das Gesetz
neu ist und noch zu wenig
Erfahrung vorliegt.
Möglicherweise lässt sich diese
Information aber im Herbst nach-
holen.
Von unserer Seite wäre beabsich-
tigt gewesen, eine Aufstellung je-
ner Sachverhaltspunkte zu erstel-
len, die vorliegen müssen, um ei-
nen erfolgreichen Einsatz der
Finanzpolizei bei Verdacht eines
Verstoßes gegen das LSDB-G
nach Möglichkeit zu gewährlei-
sten.
Die Aufmerksamkeit und Mitarbeit
aller vor Ort, denen in dieser
Hinsicht etwas auffällt, wird oh-
nehin nötig sein, um Verstöße zu
ahnden. Dies ist wichtig, weil es
um die Aufrechterhaltung unseres

Der Bericht von Präsident Thomas Zanner

(Fortsetzung auf Seite 4)

(Fortsetzung von Seite 2)

Die Kammerräte Bruno Gruber, Johann König, Christian Maier, Ing. Albert Zopf, Kammerrätin Susanne Brunauer,
Vizepräsidentin Dagmar Neureiter, Kammerrätin Maria Rehrl und Kammerrat Siegfried Figl (erste Reihe von links
nach rechts). Hintere Reihe: Buchhalterin in der LAK Frau Silvia Kovacsik, die Kammerräte Lukas Aichhorn,
Ing. Gerhard Bernegger, Christoph Schernthaner, Horst Krumpschnabel, Christian Siebenhofer und Jürgen
Haider (ebenfalls von links nach rechts)
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Bericht der 125. Vollversammlung der LAK       
Auch die Zugehörigkeit zur
Landarbeiterkammer hätte sich da-
durch entsprechend geändert, mit
entsprechenden Unannehmlich-
keiten für die betroffenen Beschäf-
tigten wie beispielsweise Kranken-
versicherung bei OÖ GKK oder
Zugehörigkeit zur OÖ LAK. Für
Salzburg ging es dabei um rund
80 Kammermitglieder.
Die Landarbeiterkammern Öster-
reichs haben aber letztlich ein
Konzept erarbeitet, welches die ne-
gativen Auswirkungen für die
Betroffenen so gering wie möglich
hält. Anfangs gab es Schwierig-
keiten bei der Umsetzung durch
die Unternehmensleitung. Letztlich
gelang es aber.
In diesem Zusammenhang macht
uns die Situation um den Berufs-
nachwuchs im forstlichen Bereich
Sorgen. Trotz der  von Seiten der
Landarbeiterkammern immer wie-
der geäußerten Bedenken, dass zu
wenig Berufsnachwuchs herange-
bildet wird und die Situation vor-
herzusehen war, ist zuwenig ge-
schehen. Es gibt sowohl bei den
Facharbeitern wie auch bei den
Forstangestellten Probleme bei der
Nachbesetzung. 

Wie auch in anderen Branchen
und Ländern rächt es sich, wenn
man sich von der Ausbildung des
eigenen Berufsnachwuchses zu-
rückzieht. Seit Jahren geschieht
hier zu wenig. Angesichts der teil-
weise gegebenen Überalterung
der Belegschaften wird sich die-
ses Problem in den nächsten
Jahren noch verschärfen. Es muss
daher an die Betriebe dringend ap-
pelliert werden, hier mehr zu tun,
um nicht einen Kollaps zu produ-
zieren. Man darf nicht vergessen,
dass auch andere Branchen, wie
die gewerblichen Holzschläger-
ungsunternehmen und auch an-
dere Länder in diesem Bereich
Bedarf haben. Auf eine Abwerb-
ung zu setzen, wird also auf Dauer
nicht zielführend sein. Es muss in
den Betrieben wieder eine positive
Einstellung zur Ausbildung von
Fachkräften einkehren. Wir selbst

müssen das unterstützen.  

Schulung und
Berufsjägertag

Beide Veranstaltungen fanden am
29. März 2011 hier im Jagdzen-
trum Stegenwald statt. Interes-
sierte Berufsjäger und Ehrengäste
verfolgten aufmerksam die Aus-
führungen unseres Referenten. 
Ing. Reinhard Resch vom Lehr-
und Forschungszentrum Raum-
berg-Gumpenstein führte die Zu-
hörer in das Thema „Praktische
Beurteilung von Heu und Silage“
mittels Prüfung der menschlichen
Sinne ein. Die mitgebrachten Futter-
proben wurden einer eingehenden
Überprüfung unterzogen. Die Be-
deutung qualitativ einwandfreien
Futters zur Vermeidung von Wild-
schäden stand dabei außer Zweifel.
Zu unseren Bildungsaktivitäten ist
außerdem anzumerken, dass wir
im Februar eine Schulung über
Verkauf in Theorie und Praxis ge-
plant hatten. Besonders unsere
Vizepräsidentin Dagmar Neureiter
hat sich sehr darum bemüht und
hätte eine gute Referentin organi-
siert. Mangels Interesse musste
der Kurs jedoch abgesagt werden.

Förderungswesen
Auch im Jahr 2010 konnten 32
Darlehen und ein Investitionszu-
schuss vergeben werden. Dies ist
etwas weniger als 2009, damals
waren 38 Darlehen vergeben wor-
den. Den Bedarf 2011 schätzen wir
mindestens gleich hoch ein. 
Das nächste Thema war auch ei-
ner Lösung zuzuführen:

Verbraucherkreditgesetz
Dieses Gesetz ist seit vorigem Jahr
Thema, weil die Vergabe unserer
Baudarlehen davon betroffen ist.
Damit sind erhebliche Auswirkun-
gen auf die Vorgangsweise verbunden.
Es gibt genaue Vorgaben, was zum
Schutz der Darlehensnehmer für
den Kreditgeber verpflichtend ist,
so  z.B.:
• Standardisierte vorvertragliche
Information,
• Angabe des effektiven Jahres-
zinssatzes,
• Bonitätsprüfung des Darlehens-

werbers.
Der letzte Punkt ist das Kernstück
und für uns mit einem Mehrauf-
wand verbunden. 
Auch der Darlehensnehmer spürt
die Auswirkung dadurch, dass wir
im Auftrag dieses Gesetzes seine
finanzielle Situation durchleuchten
müssen. Es muss genau geprüft
werden, ob sich der Darlehens-
werber das neue Darlehen auch
leisten kann. Das heißt, es muss
die Einkommenssituation mit den
Ausgaben verglichen werden. Bei
den Ausgaben wird natürlich wie
bei den Banken auch mit Pauschal-
sätzen, die sich aus statistischen
Daten errechnen, gearbeitet. Dr.
Sommerauer hat ein Berech-
nungsmodell in Anlehnung an die
Praxis bei Banken erstellt, welches
jetzt Verwendung findet und mit
dem die gesetzliche Vorgabe er-
füllbar ist. 
Diese Prüfung ist neu. Wir haben
aber bisher kaum negative Reak-
tionen der Betroffenen feststellen
können. Manche sind sogar froh,
wenn man die Einkommenssitua-
tion einmal genauer prüft und dar-
legt. Wird der Spielraum zur Be-
dienung des neuen Darlehens
knapp, so muss ein Warnhinweis
an den Darlehensnehmer erfolgen.
Ist dieser erfolgt, kann das Dar-
lehen trotzdem gewährt werden.

„MVB- Neu“
Derzeit ist das Kammeramt dabei
jene Vorkehrungen zu organisie-
ren, die bei der Einführung des
neuen Melde-, Versicherungs-,
Beitragswesen (MVB-neu) bei den
Sozialversicherungsträgern not-
wendig werden.
Erste Gespräche mit der
Salzburger  GKK wurden bereits
geführt. Themen sind notwendige
Software, Hardware und Daten-
schutzmaßnahmen. 
Die Träger der gesetzlichen
Krankenversicherung müssen uns
laut § 37 Abs 2 LAK-G 2000 die
Daten zur Verfügung stellen, aller-
dings nicht kostenlos. Was aber
ein Datendurchlauf im neuen
System kosten wird, steht noch
nicht fest.“   

(Fortsetzung von Seite 3)
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LR Eisl bringt wichtiges Bauvorhaben auf Schiene

dieser nachhaltigen Vorgehens-
weise zu überzeugen, ist nun doch
gelungen. Für den Lungau und die
jungen Bäuerinnen und Bauern ist
das eine wichtige Weichenstellung,
so Landesrat Sepp Eisl weiter. 
Der Zeitplan für das Projekt sieht
nun einen Baubeginn in den heu-
rigen Sommerferien vor. Fertig ge-
stellt soll das neue Internat samt
Turnhalle mit Schulbeginn 2012
werden. 
Die LFS Tamsweg besuchen der-
zeit 152 Schülerinnen und Schüler.
Neben der landwirschaftlichen
Fachausbildung wird nach dem
Abschluss der dreijährigen Fach-
schule ein Forstfacharbeiter-Lehr-
gang angeboten, den Schüler aus
allen anderen Salzburger Landwirt-
schaftsschulen besuchen können.
Jährlich schließen rund 60 Forst-
facharbeiter diese Ausbildung ab. 
Auch die Landarbeiterkammer für
Salzburg hat sich massiv für den

Der Internatsneubau an der
Landwirtschaftlichen Fachschule
(LFS) Tamsweg wurde nun end-
gültig von der Salzburger Landes-
regierung beschlossen. 
Das Bauprojekt kostet rund 6,7
Mio. EUR und ist das größte
Projekt des laufenden Ausbaupro-
gramms an den Salzburger
Landwirtschaftsschulen. Diese
Bildungsinvestition ist auch eine
der größten im Bezirk Lungau ins-
gesamt. Das derzeitige Internat
stammt aus dem Jahr 1957. 

"Dieses Projekt ermöglicht einen
riesigen Qualitätssprung für die
Ausbildung und Unterbringung
der Schülerinnen und Schüler an
der LFS Tamsweg. Zusätzlich wird
ihnen zukünftig auch erstmals ein
Turnsaal für den Unterricht und die
Freizeitgestaltung zur Verfügung
stehen", sagt Landesrat Sepp Eisl. 
Er hat den Neubau im Jahr 2009
bereits bei den Budgetverhandlun-
gen mit den Regierungskollegen
vereinbart. Im darauf folgenden
Jahr wurde der Architektenwettbe-
werb durchgeführt. 
Gewonnen hat das Architektur-
büro Schwarzenbacher mit einem
Holzbau in Passivbauweise. Be-
sonderer Wert wird auf die archi-
tektonisch ansprechende und be-
sonders energieeffiziente Ausführ-
ung gelegt, um die einmalige
Ensemble-Wirkung des Schul-
standortes weiter zu erhalten. 
"Es ist wichtig, dass solche
Projekte nachhaltig wirtschaftlich
Sinn machen. Genau das ist uns
jetzt gelungen. Um zu ermögli-
chen, dass das neue Internat be-
reits in 5 Jahren ausfinanziert ist,
habe ich aus meinem Ressortbe-
reich zusätzlich 2,5 Mio. EUR bereit
gestellt. Dadurch schaffen wir eine
Finanzierung, die nachfolgende
Generationen und das Land
Salzburg nicht belastet. 
Die Alternative wäre eine mehr als
40 Jährige Finanzierung über
Wohnbauförderungsmittel gewe-
sen, das hätte dem Land und den
Steuerzahlern sehr viel Geld geko-
stet. Den Regierungspartner von

raschen Internatsneubau ein-
gesetzt.

Damit Sie uns 
jederzeit er-

reichen können:
Die Büroanschrift lautet:

Landarbeiterkammer  für Salzburg
Schrannengasse 2, Stiege 3,

1.Stock, 5027 Salzburg
Unsere Telefonnummer lautet: 

(0662) - 871 232
Die E-Mail-Adresse lautet:

landarbeiterkammer@lak-sbg.at
Im Internet finden Sie unsere
Homepage unter:

www.landarbeiterkammer.at\
salzburg

Kürzlich besuchten Landesrat Sepp Eisl und Abteilungsleiter Hofrat Dipl.
Ing. Dr. Josef Schwaiger das Büro der Landarbeiterkammer für Salzburg.
Bei dieser Gelegenheit konnten Präsident Thomas Zanner und
Kammeramtsdirektor Dr. Otmar Sommerauer die wichtigsten Anliegen
der land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer erläutern. Besonderes
Anliegen der Landarbeiterkammern Österreichs ist eine dringend not-
wendige Neudefinition des „land- und forstwirtschaftlichen Gebietes“, so
Präsident Thomas Zanner. Agrarlandesrat Sepp Eisl sicherte uns jeden-
falls seine Unterstützung zu. 
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folgenden Ausmaß:
1. bei einer Beschäftigung am
Samstag im Ausmaß der geleiste-
ten Arbeit;
2. bei einer Beschäftigung am Sonn-
tag im doppelten Ausmaß der ge-
leisteten Arbeit;
3. bei einer Beschäftigung am
Samstag und am Sonntag eine un-
unterbrochene Wochenfreizeit von
48 Stunden.
Jedes zweite Wochenende muss
arbeitsfrei bleiben, eine Beschäf-
tigung während der Wochenfrei-
zeit ist an höchstens 15 Wochen-
enden im Kalenderjahr erlaubt.
• Gesundheit
Bei der Beschäftigung Jugend-
licher ist auf ihre Gesundheit und
körperliche Entwicklung beson-
ders Rücksicht zu nehmen.
Jugendliche, die das 16. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben
oder in einem Lehr- oder sonsti-
gen mindestens einjährigen Aus-
bildungsverhältnis stehen, dürfen
nicht zu Akkordarbeit, akkordähn-
lichen Arbeiten, leistungsbezoge-
nen Prämienarbeiten und sonsti-
gen Arbeiten, bei denen durch ein
gesteigertes Arbeitstempo ein
höheres Entgelt erzielt werden
kann, herangezogen werden. 
Lehrlinge oder Jugendliche, die in
einem sonstigen mindestens ein-
jährigen Ausbildungsverhältnis
stehen, dürfen nach Vollendung
des 16. Lebensjahres zu Ausbild-
ungszwecken fallweise bei den
vorstehend genannten Tätigkeiten
mitarbeiten, jedoch darf sich ihre
Entlohnung nicht nach ihrer er-
brachten Leistung richten. 
Dieses Verbot gilt nicht für eine
Anschlusslehre.
Zu beachten sind weiters die be-
sonderen Beschäftigungsverbote
und Beschäftigungsbeschränkun-
gen auf Grund der Verordnung der
Salzburger Landesregierung vom
16.8.2002  LGBl Nr 78/2002, be-
treffend z.B. Arbeiten mit gefährli-
chen Arbeitsstoffen, unter psychi-
schen und physischen Belastun-
gen, mit gefährlichen Arbeits-
mitteln etc.

Dr. Otmar Sommerauer

Beschäftigung von Jugendlichen nach der LArbO
Nach der Salzburger Landarbeits-
ordnung (LArbO) gelten als Jugend-
liche Personen bis zum vollende-
ten 18. Lebensjahr, soferne sie
nicht als Kinder anzusehen sind. 
Kinder im Sinne dieses Gesetzes
sind Minderjährige
1. bis zur Vollendung des 15.
Lebensjahres oder
2. bis zur späteren Beendigung der
Schulpflicht.
Für Kinder nach Ziffer 1., die die
Schulpflicht beendet haben und
a) in einem Lehrverhältnis,
b) im Rahmen eines Ferialprakti-
kums oder
c) im Rahmen eines Pflichtprakti-
kums beschäftigt werden, gelten
die Bestimmungen für Jugendliche.

Beschäftigung von
Jugendlichen 

(bis zum vollendeten 18. Lebensjahr)
• Wochenarbeitszeit grundsätz-
lich nicht mehr als 40 Stunden
Ausnahme: Während der Arbeits-
spitzen (Sommer) maximal (max)
43 Stunden, wenn in der arbeits-
schwachen Zeit (Winter) die
Stundenanzahl entsprechend re-
duziert wird.
Im Land- und Forstwirtschaftlichen
KV ist diese Ausnahme wie folgt
geregelt: 16. bis 41. Kalender-
woche max 43 Stunden, 42. bis 15.
Kalenderwoche entsprechend weniger.
• Tagesarbeitszeit nicht mehr als
8 Stunden
Für Personen unter 15 Jahren, die
im Rahmen eines Pflicht- oder
Ferialpraktikums beschäftigt wer-
den, gelten folgende Einschränk-
ungen:
a) während der Hauptferien und
schulfreier Zeiten, die eine Woche
überschreiten darf die wöchentli-
che Arbeitszeit 35 Stunden  und 
b) die tägliche Arbeitszeit 7
Stunden nicht überschreiten. 
c) Die Verlängerungsmöglichkeit
bei den Arbeitsspitzen gilt nicht.
d) Beträgt die Unterrichtszeit an ei-
nem Schultag mindestens 7
Stunden, ist eine Beschäftigung
nicht mehr zulässig. Bei weniger
als 7 Stunden Unterricht ist eine

Beschäftigung im Betrieb bis ma-
ximal 2 Stunden zulässig.
• tägliche Ruhezeit innerhalb von
24 Stunden
• für Personen unter 15 Jahren un-
unterbrochen mindestens 14
Stunden;
• übrige Jugendliche mindestens
12 Stunden, bei Viehpflege,
Melkung ab voll. 16. Lebensjahr
auf 10 Stunden verkürzbar, sofern
innerhalb von 3 Wochen eine
Ruhezeit oder Wochenfreizeit ent-
sprechend verlängert wird.
• Arbeitspausen
Das tägliche Gesamtausmaß von

mindestens einer Stunde ist so
aufzuteilen, dass eine Pause min-
destens 30 Minuten zu betragen hat.
• Keine Nachtarbeit zwischen 19
Uhr und 5 Uhr. Personen unter 15
Jahren dürfen vor 6 Uhr nicht zu
Arbeit herangezogen werden, die
übrigen Jugendlichen nur, wenn
vor Aufnahme dieser Arbeit und
danach in jährlichen Abständen ei-
ne besondere ärztliche Untersu-
chung durchgeführt wurde.
• Keine Überstundenarbeit 
• Beschäftigungsverbot an Sams-
tagen und Sonntagen
Ausnahme: Für Jugendliche in
land- und forstwirtschaftlichen Ein-
und Verkaufsgenossenschaften hat
die Wochenfreizeit am Samstag
spätestens um 13 Uhr zu begin-
nen. Bei Beschäftigung am Sams-
tag dürfen diese Jugendliche am
Montag in der folgenden Woche
nicht beschäftigt werden. Ist der
Montag Berufschultag ist eine
Beschäftigung am Samstag nicht
zulässig.
• Während der Arbeitsspitzen
muss die Wochenfreizeit minde-
stens 41 aufeinanderfolgende
Stunden, in die der Sonntag zu fal-
len hat, betragen. Arbeiten
während der Wochenfreizeit und
an Feiertagen sind nur in beson-
ders dringlichen Fällen zulässig.
• Jugendliche, die während der
Wochenfreizeit beschäftigt wer-
den, haben in der folgenden
Woche unter Fortzahlung des
Entgeltes Anspruch auf Freizeit im
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Ök.-Rat Michael Schorn feiert runden Geburtstag 

Berufsjägerprüfung am 7. Juni 2011 in Stegenwald

Heute, am 8. Juli feiert unser (Alt-)
Präsident Ök.-Rat Michael Schorn
die Vollendung seines 80. Lebens-
jahres.
Der älteste Sohn einer kleinen
Bergbauernfamilie aus St. Kolo-
man/Tauglboden arbeitete nach
Schulabschluss zunächst bei
Bauern der näheren Umgebung
und trat 1954 als Forstarbeiter bei
der Forstverwaltung Hallein der
ÖBf ein.
Im Jahr 1957 verehelichte er sich
mit Gattin Nothburga. Dieser Ehe
entstammen ein Sohn und drei
Töchter. Schon bald legte Michael
Schorn die Facharbeiterprüfung ab
und wurde im Jahr 1959 in den
Betriebsrat der FV Hallein und
1961 zu dessen Obmann gewählt.
Nach der LAK-Wahl 1970 kam
Michael Schorn als Kammerrat in
die Vollversammlung und wurde
1975 Mitglied des Vorstandes. 
In der 65. Vollversammlung der
Landarbeiterkammer im Dezember
1978 wurde Michael Schorn als
Nachfolger von Hans Schwaiger
(Präsident von 1949 bis 1978) zum
Präsidenten gewählt. Nach 20
Jahren an der Spitze der
Landarbeiterkammer übergab er
schließlich am 14. Dezember 1998
dieses verantwortungsvolle Amt
in die Hände seines Nachfolgers

Präsident Ing. Andreas Kraihammer.
Michael Schorn war unter ande-
rem auch Zentralbetriebsrat der
ÖBf, Vizepräsident des Österr. LAK-
Tages, Obmann des SLFB, in der
Landesleitung der Gewerkschaft
der Land- und Forstarbeiter sowie
Mitglied des Zentralvorstandes in
Wien. 
Für seine großen Verdienste um
die Land- und Forstarbeiter wurde

Michael Schorn mit höchsten
Auszeichnungen geehrt. 
So wurde ihm 1990 vom
Bundespräsidenten der Berufstitel
“Ökonomierat” und im März 2000
das “Große Goldene Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik
Österreich”  verliehen.
Wir wünschen „unserem Alt-
Präsidenten“ noch viele glückliche
und gesunde Jahre.

Unser Foto zeigt Präsident Michael Schorn anlässlich der Berufsjäger-
schulung 2011 in Stegenwald. Michael Schorn ist Ehrenmitglied des
Salzburger Berufsjägerverbandes und besucht auch unsere LAK-Veranstalt-
ungen als willkommener und gerne gesehener „Ehrengast“ regelmäßig.

Zur diesjährigen Berufsjägerprü-
fung stellten sich zwei Lehrlinge
den Prüfungskommissären unter
dem Vorsitz von Mag. Dr. Johann
Schlager sowie FD Dipl.-Ing. Franz
Grill, Oberjäger Rupert Essl und
Revierjäger Daniel Zierfuß. Die
Kanditaten schlossen damit ihre
dreijährige Lehrzeit ab. In dieser
Zeit absolvierten sie neben der
Praxis im Jagdbetrieb einen drei-
monatigen Berufsjägerkurs in
Rotholz und legten die Forstwarte-
ausbildung in Waidhofen/Ybbs ab.
Die Landarbeiterkammer, der  Berufs-
jägerverband und die Salzburger
Jägerschaft gratulieren herzlichst
und wünschen für die weitere be-
rufliche Laufbahn alles Gute. 

Beide Kanditaten, Rene Heindl aus Kaprun und Lukas Grasl aus Rußbach
(Bildmitte von links nach rechts) haben die Prüfung bestanden.
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Salzburger Freilichtmuseums in
Großgmain, auf einer Fläche von
50 Hektar, an mehreren Stationen
ein interessantes Programm  rund
um die Waldarbeit geboten.

Das hochgesteckte Ziel ist es, ein
bundesländerübergreifendes Treffen
eines traditionsreichen Berufs-
standes zu organisieren und damit
auch der breiten Öffentlichkeit ei-
nen Einblick in die Bewirtschaftung
des österr. Waldes zu geben.

Um 10:00 wird es eine Feldmesse
zum Gedenken an die bei der
Waldarbeit tödlich Verunglückten
Forstarbeiter geben. Im Anschluss
findet ein Frühschoppen mit musi-
kalischer Begleitung statt.

Am 25. September 2011 organi-
sieren die „Land & Forst Projekte
Österreich“  gemeinsam mit dem
„Salzburger Freilichtmuseum“
Großgmain (siehe auch im Internet
unter: www.freilichtmuseum.com)
eine ganztägige Festveranstaltung
zum „Internationalen Jahr des
Waldes“.

Unter dem Motto „Holzknecht-
leben – Waldarbeit einst und jetzt“
wird auf dem Gelände des

Offenlegung gemäß 
Mediengsetz:

Medieninhaber: Kammer
für Arbeiter und Angestellte
in der Land- und Forstwirt-
schaft (Landarbeiterkammer
für Salzburg). 
Präsident: Thomas Zanner;
Kammeramtsdirektor: Dr.
Otmar Sommerauer. 
Sitz des Unternehmens:
5027 Salzburg, Schrannen-
gasse 2, Stiege 3, 1.Stock.
Unternehmensgegenstand:
Herausgabe eines viertel-
jährlich erscheinenden Mit-
teilungsblattes.
Grundlegende Richtung: In-
formation, Aufklärung und
Beratung rechtlicher, arbeits-
rechtlicher und sozialrecht-
licher Art sowie Förderung
der Dienstnehmer in der Sbg.
Land- und Forstwirtschaft.

IMPRESSUM

Medieninhaber (Verleger) und
Herausgeber: Kammer für
Arbeiter und Angestellte in der
Land- und Forstwirtschaft für
Salzburg  (Landarbeiterkammer
für Salzburg),  5 0 2 7 Salzburg,
Schrannengasse 2, Stiege 3,
Telefon: (0662) 871 232, Fax:
(0662) 8712 32 4, E-Mail:
landarbeiterkammer@lak-sbg.at
Anschrift der Redaktion und
Verlagsort: 5027 Salzburg,
Schrannengasse 2, Stiege 3,
1.Stock. Verlagspostamt: 5020
Salzburg

Grafische Gestaltung, Layoutund
Ausarbeitung:Herbert Unterkofler

Druck: OFFSET 5020 
Bayernstraße 27 

5072  Siezenheim

Freilichtmuseum - Waldarbeit einst und jetzt

Zulassungsnummer
GZ02Z031847M

Der Nachmittag steht den Besu-
chern zur freien Verfügung, um
das vielfältige Programm auf dem
Areal selbstständig zu verfolgen.

Programmschwerpunkte: 
• Vom Holzknecht zum Waldfach-
arbeiter – Arbeitsvorführungen
früher und heute;
• alte Arbeitsgeräte & Fahrnisse;
• Werkzeuginstandhaltung in der
alten Schmiede;
• Betrieb der Gattersäge;
• Verkostung von Holzknechtge-
richten in der Holzknechthütte uvm.

Die ersten 10 E-Mail-Anmeldungen
unter museum@waldzeit.at mit
dem Betreff: „LAK“ gewinnen je
eine Eintrittskarte.

Holzknechte vor einer Rinderhütte. Das Foto entstand 1910 in Zederhaus
Foto: Salzburger Freilichtmuseum

Forstfacharbeiter Thomas Zanner 2010

Foto: Holitzky
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